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dad Homburg v.  5 . H ., Donnerstag , den 1. November 1917.
^ _ _

Verordnung über Kleie aus Getreide . Vom 18. Ott . 1917
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 -des Gesetzt

über die ErmächtiMng des Bundes rars zu wirtschaftlichen
Magna hm en usw vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl.
<s. 327 ) folgende Verordnung erlassen-

8 1.
Der Reichstanzler erläßt die näheren Bestimmungen

über die Ablieferung und -die Uebernahme der Kleie die
gemäß 8 55 Abs. 2 und 3 der Reichsgetreideordnung für
die Ernte 1917 vom 21. Fuui 1917 (Reichs -Gesetz), !.
S . 507 ) von der Reichsgetreidsstelle . den Heeresverwal¬
tungen . und der Marineoerwaltun « der vom Reichskanz-

Stelle zur Verfügung zu stellen ist . Er
letzt die Preise reft, zu denen diese Stelle die Kleie über¬
nehmen und an die für die Verteilung der Kleie znständi-
gen Stellen (Verteilungsstellen ) abgeben darf.

8 2.
Kommunalverbände dürfen die ihnen nach 8 55 Abs 1

der Reichsgetreideordnung znstehende Kleie nur an Ver¬
brauche ^ innerhalb ihres Bezirkes abgeben . Die Verbrau-
cher dürfen die Kleie nur zur Verfütterung in der eigenenWirtschaft verwenden.

u  Die Landesfuttermittelstellen oder , wo solche nicht be¬
stehen , die Landeszentralbehörden setzen die Preise fest zu
denen die Kommunalverbände,die Kleie abgeben dürfen.

Die Koinmunaloerbände können sich bei der Abgabe
der Kleie der Vermittlung von Händlern bedienen und
dlesen dre Einhaltung bestimmter Preise , die sich inner,
halb der nach Abs . 2 festgesetzten Preise zu halten haben,
urro sonstiger DedinMngen vorschreiben.

Selbstversorger dürfen die ihnen nach 8 55 Abs . 1 der
Reichsgetreideordnung zustehende Kleie nur zur Verfüt¬
tern ng in der eigenen Wirtschaft verwenden.

Wollen sie die Kleie veräußern , so haben sie sie der vom
Reichskanzler bestimmten Stelle zur Verfügung zu stellen.

..D^r Reichskanzler fetzt den Uebernahmepreis fest und
erläßt die näheren Bestimmungen über die Abliefernna
und die Uebernahme.

Wer Kleie , die nicht auf Grund des 8 55 Abs . 1 der
Richsgetreideordnung von -dem Kommunal verband oder
dem Selbstversorger zurückverlangt ist . oder Kleie , die nicht
gemäß den Vorschriften dieser Verordnung in Verkehr ge¬
bracht ist, veräußern will , hat sie >der vom Reichskanzler
bestimmten Stelle zur Verfügung zu .stellen . Der Reichs¬
kanzler fetzt -den Uebernahmepreis fest und erläßt die nähe¬
ren Bestimmung en iiber die Ablieferung und die Ueber¬
nahme.

Für die aus dem Ausland und aus dem besetzten Gebiet
eingefiihrte Kleie gilt 8 78 der Reichsgetreideordnung.

Uebrr Streitigkeiten , die sich ans der Uebernahme der
Kleie gemäß 88 1. 3. 8 4 Abs . 1 durch die vom Reichskanzler
bestimmte Stelle ergeben , entscheidet unter Ausschluß des
Rechtswegs ein Schiedsgericht . Das Schiedsgericht ist an
die vom Reichskanzler festgesetzten Preisgrenzen gebunden.
Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht ans die endgültige
Festsetzung des Uebernahmepreifes zu liefern ., die vom
Reichskanzler bestimmte Stelle vorläufig den von ihr für
angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Das Schiedsgericht wird von der Landeszentralbe-
hörde bestellt . Anständig ist das Schiedsgericht des Be¬
zirkes , aus dem die Lieferung erfolgen soll

' 8 6.
Erfolgt in den Fällen der 88 3, 4 Abs . 1 die lleber-

lassung der Kleie nicht freiwillig ., so kann das Eigentum
auf Antrag -der vom Reichskanzler bestimmten Stelle .durch
Anordnung der zuständigen Behörde auf diese Stelle oder
die von ihr in dem Antrag bezeichnete Person übertragen
werden . Die Anordnung ist an den Besitzer zu richten.
Das Eigentum geht über , sobald die Anordnung dem Be¬
sitzer zugeht . Anständig ist die Behörde des Bezirkes aus
dem -die Lieferung erfolgen soll.

8 7.
Dre vom Reichskanzler bestimmte Stelle hat die von

thr übernommene Kleie nach den Weisungen der Reichs¬
futtermittelstelle abzugeben.

s 8 8.
Für die Abgabe der Kleie aus Brotgetteide an die

Kommunalverbände gelten folgende Grundsätze:
.' ) Feder Kommunalverband erhält soviel Kleie , als

dem in seinem Bezirke beschlagnahmten Brotge¬
treide bis zur Höhe -feines Dedarfsanteils ent¬
spricht.

b) Von der verbleibenden Kleie wird die eine Hälfte
nach dem Verhältnis der abzuliefernden . Drotge-
tteidemengen , -soweit sie -den Bedarfsanteil über¬
steigen , die andere Hälfte nach dem Verhältnis des
Vrehstandes ans die Kommun « lverbände verteilt.

c) Von der Kleie , die hiernach auf den einzelnem Kom¬
munalverband ' entfällt , wird die Kleie abgezogen,
die dem Kommunal verband und den in seinem Be¬
zirke wohnenden Selbstversorgern nach 8 55 Abs . 1
der Reichsgetreideordnung aus dem von ihnen zum
Ansmahlen zugewiesenen Brotgetreide zusteht ; der
Berechnung dieser Kleiemeng « ist der nach 8 17
Abs . 1 g der Re ichsget reideordnnng für das Aus¬
mahlen vorgeschriebene Mindestsatz zugrunde zu
legen.

Die näheren Anordnungen trifft di« Reichsfuttermit-
telstelle , sie kann für besondere Awecke eine von ihr be¬
stimmte Menge Kleie bei der Verteilung nach Abs 1 l>
zurückbehalten.

Die Lanbesfuttermittvlstellen oder , wo solche nicht be¬
stehen . die Landeszentralbehörden , können die Vetteilung
abweichend von den Grundsätzen des Abs . 1 vornehmen

^ 8 9.
Dre Bevtellungsstellen (8 1 Satz 2) dürfen die Kleie

nur an Verbraucher innerhalb ihres Bezirkes abgeben.
Die Verbraucher dürfen die Kleie nur zur Verfütterung in
der eigenen Wirtschaft verwenden.

Die Landeszentralbehörden setzen die Anschläge fest,
di« von den Verteilungsstellen und . wenn sie sich bei der
Abgabe der Vermittlung der Kommunal verbände bedie¬
nen , von diesen berechnet werden dürfen.

Die Verteilungsstellen können sich bei der Abgabe der
Klei ^ auch der Vermittlung von . Händlern bedienen und
diesen die Einhaltung bestimmter Preise , die die vom
Reichskanzler festgesetzten Preise einschließlich der Zu¬
schläge (Ms . 2) nicht überschreiten dürfen , und sonstiger
Bedingungen vorschreiben.
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§ 10.
Ädcic darf, außer zur Derfiitterung ln der ergenen

Wirtschaft, nur mit Genehmigung der Reichsfutlermlttei-
stelle oder durch die Landesfuttermittelstellen mit anderen
Stoffen vermischt werden,

8 11. . . .
Die Landeezentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung, soweit sie nicht vom
Reichskanzler zu erlassen sind.

Sie können vorschreiben, dah Kommunaloerbande die
ihnen nach 8 55 Abs. l der Reichsgetreideordnung zu¬
stehende Kleie abweichend von der Vorschrift im § 2 abzu¬
geben haben.

8 12. . . .
Biit Gefängnis bis zu einem Zahle und mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark öder mit einer dieser Strafen
wird bestraft: „ n

1. wer den Vorschriften im 8 2 Abs. 1 Satz 2, § "
Abs 1 Satz 2 zuwiderhandelt,

2. wer den ihm nach8 3 Abs. 2. 3. 8 4 Abs. 1 auferleg¬
ten Verpflichtungen nicht nachkommt.

3. wer Kleie oder die nach8 10 erforderliche Genehnn-
aung mit anderen Stoffen vermischt,

4. wer den auf Grund des 8 11 Abs. 1 erlassenen Aus¬
führungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Reben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte
erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung be¬
zieht. ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

8 13-
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬

schriften dieser Verordnung zulasten.8 14.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬

dung in Kraft, Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Be¬
kanntmachung über das Vermischen von Kleie mit ande¬
ren Gegenständen vom 19. Dezember 1914 (Rerchs-Gesetzbl.
S . 534) nutzer Kraft. , . .

Mit der Festsetzung der Preise nach 8 1 Satz 2 tritt vre
Bekanntmachung über Höchstpreise für Kleie vom 5. Zan,
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 12) nutzer Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Autzer-
krafttretens dieser Verordnung.

Berlin , de«. 18. Oktober 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . H e l f f e r i ch.

Anordnung.
Der für den Bezirk des ObertaunuskreiseS mit Ausnahme d^

Stadt Bad Homburg v. d. H . festgesetzte Höchstpreis für Fleisch von
Schasen und Hammeln wird aus 2,30 M für ein Pfund herobge

^ Im übrigen bleibt die Verordnung vom 8. August 1917 reis¬
blatt Nr . 85 ) bestehen.

Die Verordnung lrttt am Tage der Veröffentlichung >n » rast.
Bad Homburg v. d. H., den 29. Oktober 191 <

Der Kreisausschutz des Obertnui .uskreists
I . B . : v. B. r ü n i n g.

Bckannlmachnng.
Die Inhaber der biS zum 9. Oktober 1917 ausgestellten « er-

gütunqsan 'erkenntnisse über gemäh 8 3 Z ffer 3 - 4 der K-iegsleist-
uvassetzeS vo n 13. Juni 1873 den Monaten Februar bis August
1917 gewährte KriegSleistnnge» an Regieru» Sbeziik bZiesbade»
werden hiermit aufgefvrden, die Vergütungen bei der Rou.glichen
RegierungShauptkoffe hier bezw. den zuständigen KreiSkaften gegen
Rückgabe der Anerkenntnisse in Empfang zu nehmen.

Es komme» die Vergütungen jür Gestellung von Grund,luckeu,
Gebäuden und Vorspanne in Betracht Den in Frage kommende» G^
meinden wird von hier aus oder von den Landraten noch
besonders mitgereilt, welche Bergütu »gsanerken»tniffe in Frage kommen
und -wieviel die Zinsen betragen. Auf den Anerkenntniffen .st uber
Betrag und Zinsen zu quittieren. . .

Die Quittungen muffe» auf die ReichShauptkasse lauten.
Der Zinsenlauf hört mit Ende dieses Monats aus. Die Zahlung der

Beträge erfolgt gültig an die Inhaber der Anerkenntnisse gegen
deren Rückgabe. Zu einer Prüfung der Leg.timat.on der Inhaber
ist die zahlende Raffe berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden, den 23 . Oktober 19t7.
Der Regierungspräsident.

In Vertretung,
gez. v. G i z q ck i.

Bad Homburg v. d. H., den 27 . Oktober 1917.
Wird veröffentlicht. Der Königliche Landrak.

tz I . B . : S e v e.p s a n d t.

„Nachtrag"
»u den Satzungen der Kreissparkaffe des Obertaunuskrcstes

vom 29 . Oktober 1916.

Die 8 38 erhält folgende Fassung : Die Kasse ist befugt, nach
Ratzgabe der ministerielle» Vorschriften den Scheck-- und Girouber-
veisungsverkehr in Verbindung mit dem Depositen- und Kontororren-
,erkehr einznfnhrrn . Die Haftung des Obertaunuskreises erstreckt sich
mch auf die Verbindlichkeitender Raffe aus diesem Geschäftsverkehr.

Depositen- und Kontokorrentverkehr ist die Kreditgewährung
»uf Grund der in 37 der Satzung bezeichneten Sicherheiten zu-

18 ® le  Kaffe ist ferner befugt, bis zum Belaufe der bei ihr be-
Endlichen Guthaben Austräge zu.n An- und Verkauf münüelstcherer
Wertpapiere auszusuhren und die Wertpapiere in Verwahrung und
Verwaltung zu nehmen.

Ueber die näheren Bedingungen sur d,e Einrichtung des Des-
positen- und Kontokorrent-Scheck- und Giroverkehrs belchiietzt der
Vorstand mit Genehmigung des Kreisausschusses

Die Genehmigung für die in Absatz 1 und 2 gedachte Geschäfts¬
zweige kann mit Rücksicht aus die Sicherhüt der Sparkasie vom
Oberpräsidenten jederzeit widerrufen werden.

Bad Homburg v. d. H., den 29 . Okiober 1217.
Außerkurssetzung der Zweimarkstücke.

Der BundesratS hat laut Bekanntmachungvom 12. J »!i >9i7
IReichSgefetzblattS . 625) die Einziehung und die Autzerkurssetzung
der Zweimarkstückemit Ausnahme der in Form von Denkmünzen ge-
oräaten Stücke zum 1. Januar 1918 mii einer Frist zur E »>lr,ung
bei den Reichs- und Landeskassen bis zum 1. Juli 1918 beschlossen.

Indem ich dies zur öffentlichen Kenntnis bringe, ersuche ,ch die
ösienttichen Kaffen, Stadt - und Gemeindekaffen, Sparkoffen »sw. die
ein gelösten Stücke der nächsten Zweiganstalt der Reichsbank mit tun-

Beschleunigung »n. nsssheen. ^
I - V. r v. B r ü n i " g.

Genehmigt durch Beschlutz des Kreistages vom 21. April . 1917.
S-stätigt durch Erlatz de» Herrn Ober-Präsidenten der Provinz
festen Raffau zu Eaffel am 22. Dezember 1916 Nr . 24 298.

Pad Homburg v. d. H., den 29 . Oktober 1917.
Bett. Ankauf von Hafer durch Gemeinden.

Die Gemeindebehörden, die sich aus privatem Wege, b h. un¬
mittelbar vom Erzeuger, Hafer verschafft oder d.e direkte Ueferung
von Hafer unmittelbar vom Erzeuger an Pserdehalter veranloht
haben ersuche ich, den zuständigen Unterkommisstonären na ere An¬
gaben zu machen, weiche Landwirte Hafer an die Gemeinde oder
unmittelbar an Pserdehalter geliefert haben und wieviel.

Die Lieferungen, die auf diese Weise erfolgt sind, muffen durch
die Bücher deS Kommissionärs des Kreise», der landw. Zentral Dar-
iehvskaffe Frankfurt a./Main gehen, da diese über die erfolgten Ab¬
lieferungen unterrichtet sein und wegen der Führung der Wirtschasts-
karre dem Kommunalverband Bericht erstatten muh. Im Interesse
einer genauen Führung derselben und der damit in Zusammenhang
stehenden Feststellung der Ablieferungsschuldigkeit der ^°"dwl« e er¬
warte ich, datz meinem obigen Ersuchen genau und möglichst bald

entsprochen wird. ^ Borfitzende de» KreisausschuffeS.

Bad Homburg v. d. H., den 29 . Oktober 1917.
Wird veröffentlicht.

Der Vorsitzende deS KreiSauSfchuffe».
I . « . : v. B rün i n g.

I . B. . v. B r ü n i n g.



Polizeiverordnung
betr. Maßnahmen gegen Fliegergefahr

Auf Grund des § 6 der Allerhöchsten Verordnung über die
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landestellen vom 20. 9. 1867
m,  S . S. 1529), sowie des tz 142 des Gesetzes über die ailge.
meine Landesvermaltung vom 30 . Juli 1883 sowie unter Bezug-
nahne aus die Verordnung des stellvertretenven Generalkommandos
vom 17. April d. Js . betreffend Verdunkelungen»,Knabmei, gegen
Fliegerangriffe wird mit Zustimmung des Kreisausschnsses für den
Umfang des Obertaunuskreifes folgendes angeordnet:

I. Dauernde Matznahmen.
8 i.

Raumöffnungen(Fenster, Türen, Oberlichter usw.) von künstlich
erhellten Jnnenräumen (Wohnräumen, Treppenfluren, Werkstätten,
Fabriken, Wirtschasten, Kaufläden usw.) und zwar ohne Rücksicht
daraus ob sie nach der Straße oder nach Hofräumen, Garten usw.
belegen sind müssen nach Eintritt der Berdunkelheit durch Rolladen,
dunkle Vorhänge, dunklen Anstrich oder auf andere Weise lichtdicht
abgeblendei werden.

8 2.
Jede Beleuchtung im Freien ist verboten, soweit sie nicht von

der Polizeiverwaltung ausdrücklich zugelassen ist.
Die Beleuchtung der Stratzenbahnwagen erfolgt im Emver--

nehmen mit der Stratzenbahnverwaltung. Erforderlichen Falles ent¬
scheiden die Kleinbahnaussichtsbehörden. .

§ 3.
Der Gebrauch von Taschenlampen und kleinen Lichtquellen ist

^ ^ Unberührt bleiben ferner die Vorschriften der 88 3 und 44 der
Regierungspolizeiverordnung betreffend das Fahren aus öffentlichen
Wegen vom 7. 11. 1899 und des 8 2 Abs. 3 der Verordnung des
Herrn Oberpräsidenten in Cassel, betreffend den Radsahrverk.-hr von
2 7 1908, wonach in der Dunkelheit jedes Fuhrwerk und Fahrrad
mit einer hellbrennenden Laterne beleuchtet sein müffe, ebenso Gegen¬
stände, welche den freien Verkehr aus einen, öffentlichen Wege hindern
und Oeffnungen die in einem öffentlichen Weg gemacht sind.

II . Besondere Matznahmen bei Eintritt der durch Sirenen gemeldeten
Fliegerges>hr in Bad Homburg v. d. H. Dvrnholzhausen und

Gonzenheim.
8 4.

l . Jede Ansammlung von Personen aus öffentlichen Straßen
und Plätzen ist verboten. .

2 Die Inhaber der im Erdgeschoß befindlichen Wohnungen und
in deren E' mangelung die Inhaber des nächst höheren Stockwerk,s
sind verpflichtet, die Haustür offen zu halten und schutzsuchenden
Personen Einlatz zu gewähren. _

3 Der Strom der elektrischen Straßenbahn ist abzustellen.
4' Fahrzeuge aller Art haben zu halten. Tse Scheinwerfer

haltender Krastwagen sind zu löschen.
8 b.

Zuwiderhandlungengegen die VerdunkelungSvorschristen ziehen
nach der Verordnung des StellvertretendenGeneralkommandos vom
17 April ds. Js . Gefängnis bis zu 1 Jahr , beim Vorliegen mildern¬
der Umständen Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark "ach sich.

Zuwiderhandlungen gegen die übrigen Vorschriften werden mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unoermögenssalle mit Haft bestraft.8 6. -

Diese Verordnung tritt sofort in Krasi
Bad Homburg v. d. H., den 27. September 1917.

Der Königliche Landrat.
I . B . : v. Brüning.
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Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

Bad Homburgv. d. Höhe, den 1. Novbr. 1917.
Polizeiverwaltung.

Gottesdienst der israelitischen Gemeind««̂
Samstag, den 3. November.

Vorabends 4" Uhr.
morgens 9 Uhr

Nachmittags4 Uhr
Sabbatende 560 Uhr
An den Werktagen.

morgens 6»/. Uhr
abends 4*/, Uhr.

Uschlag
ser geti
Felde t

18. Armeekorps
Stellvertretendes Generalkommando
Abt. 111b. Tgb.-Nr. 17021/4818.

Betr. : Ausweis der in Bad Homburg v. d H Zureisenden.
Auf Grund des ß 9b des Gesetzes über den Belagerungszustandvom 4. Juni 1851

bestimme ich:
1.) Jeder der nach Bad Homburg v. d. H. zureist »nd sich dort über Nacht oder

länger als 10 Stunden aushält, hat sich unverzüglich bei der Ortspolizeibehörde zu meiden
und sich hierbei durch einen von der Polizeibehördefeines Wohnortes ousgesert.gte» Personals
aukweis mit Photographie, eigenhändiger Unterschrift und Jdentitatsbeschemigung oder durch
einen von der zuständigen Paßbehörde ausgestellten Patz zu legitimieren.

2.) Den Personalausweis bezw. Patz hat der Zugereiste stets bei sich z» führen,
nachdem dir Polizeibehörde die Meldung darauf vermerkt hat.

3.) Wer sich nicht genügend ausweisen kann, wird, biS seine Persönlichkeit festg
ist ausgewiesen oder es wird ihm die Zureise versagt.

4 .) Kinder unter 12 Jahren fallen nicht unter diese Bestimmung.
5.) Zuwiderhandlungenwerden mit Gefängnis bis zu einem Jahre, beim « »

mildernder Umstände mit' Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.
6 .) Der vorliegenden Verordnung entgegenstehende Bestimmungen der Krei p

Verordnung des Obertaunuskreises vom 7. März 1917 werden aufgehoben.
Frauksurt a. M., 31. 8. 19 >7.

Der stellvertr. kommandierende General.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Bad Homburg o. d. H., den 12. 9. 17. t

Polizeiverwaltung.
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Abgabe von Kaffeemischnng.L ^00 Gramm Kaffeemischung zum Preise von 36 Psg. können aus
Grund der Quittungen über Bezugsabschnitt 18  der Lebensmittelkarte2
bei den Händlern von F r e i t a g, den 2 ds. Mts . abgebolt werden.

Bad Homburg v. d. H., den 1. November 1917.

Der Magistrat.
_ _ _ Lebensmittelversorgung.

Abgabe von Karotten.
sn Freitag und Samstag dieser Woche findet im Lager Oberqaffe
M ^^ .^ brkaus von Karotten zum Preise von 22 Psg. s. d Pid statt

Mengen unter 10 Psd. werden nicht abgegeben.
Bad Homburg v. d. H., den 1. November 1917.

U . Der Magistrat.
Lebensmittelversorgung.
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| Metall Sammlung.
» 'Annahme von Metallen in seitheriger Weise findet vorläufig noch jeden Mitt.

& ^ ctmiittso 3—5 ühr im Rathaus-Hose statt. Auch wird bis aus Weiteres der
S. W », . . . M >,00 f», . . . «„ Ein„ch>nng-. G. „ nst- nd. n

Bad Homburg v. d. Höhe, den 30 . Oktober 1917.

Bauverwaltung.

k

Oberingenieur Jo[ef Heinrich Berninger
Anna Berninger, venu. SeHheimer

geb. Mefyger

Vermählte

Gonzenheim i T., den 1. November 1917.

.... IlUfher, der die Zeit aus neue Grundlagen stellte, gilt mit Recht auch als
geistiger Begründer des heutigen Pressewesens. Denn die von ihm errunge. Geiftessre

-u h°> d. - iiff.mlich.n Meinung in -.. . P . . st. „ f, di, W. , , Ä 6“„ B ,,t
Kt »« tauen aas gearaiMe mort feine « llh-rrlcha,. über die Geiste. ,

Der Weltkrieg hat auch dem Weltfremdesten ggg llewaltiaen f jnfliiä flpr Tanne
pMe offenbart Im feindlichen Ausland zur Trägerin̂ ^ wAloser A Sri ? *
b.e Zeaung auf deutschem Boden non. ernst fifflicher Verantwortung getragen

Unvergessen soll der Preste bleiben, was sie zur Erhaltung und Bertiefuna aller im
?HoX nc?r T l'ttlich-religiüsen Kräfte in. Volksleben gewirkt hat Sie aucĥ

ReformSÄui » ® ” * to> - Segnunqan Ber

ÄÄ W“'“a6' öeurhhen enannelikhen ProB-

des Evangel. Preßverbandes für Deutschland.
di. P » d°,rd- nd̂ >". » 7 °»" d'n'f-d-n Z-iu-n- . n « rlm . n »nd »m . ibia™
arudrte mort “™ "9 era ™ellI<,,e  CTelfanMiauima aurdi aas oe-

Zum notwendigen und sachgemäßen Ausbau ihrer verschiedenen Arbeits-uoeiae brau-s 'iti s5,r .,xs ‘ÄStt
6ebt uns reiche Spenöen als

Reformaf ionsdanb
W-«. f- » -.ü. ' n «°>,->.b-Nd-.

Mangel . Pretzverbandf. Deutschland (E .B.)
s -n Rrsarmationdjahr I9,t « -- »n. S .. st»tz, « . ». n. chrai- 8. ’

Postscheckkonto Berlin NW 7, Nr . 6477.
(folgen Unterschriften angesehener Persönlichkeiten auS allen Teilen Deutschlands.)

Obigen Aufruf empfiehlt warm zur Beherzigung

Der evangelische Kirchenvvrstand.
?“ 1' en  entgegen : Deka» Holzhausen, Pfarrer W-n»el

Sparkas,- für das Amt Homburq, Spar - und Vorschuhkasse. LandarSfl'

Verantwortlicher Schriftleiter August Hau». Bad Homburao d A- .... M : — - - -- --
§ • . f . y Mb  derl -b der Hofbuchdruckerei tf I SÄick̂ n. Job . <&. ffteuben uianp.'
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